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z.B.
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-II
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(Kombination mit anderen Planzeichen möglich)
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Firsthöhe
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(§ 23 Abs. 3 Satz 1 BauNVO)
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Umfanges von Abweichungen
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Übersichtskarte M 1 : 10.000

Vorentwurf vom 15.02.2023

Noch nicht rechtsverbindlich!

N

Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

1. Im Gewerbegebiet sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 3 der Baunutzungsverordnung

genannten Lagerplätze und Tankstellen nicht zulässig. Die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 der

Baunutzungsverordnung genannten Lagerhäuser können nur ausnahmsweise

zugelassen werden.

2. Im Mischgebiet sind die in § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 der Baunutzungsverordnung

genannten Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten im

Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebietes, die überwiegend durch

gewerbliche Nutzungen geprägt sind) nicht zulässig.

Maß der baulichen Nutzung

3. Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare

Grundstücksfläche festgesetzt.

Weitere Arten der Nutzung

4. Im Mischgebiet sowie im Gewerbegebiet sind oberirdische Stellplätze und Garagen

unzulässig. Das gilt nicht für Stellplätze für schwer Gehbehinderte sowie

Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer.

5. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

Immissionsschutz

6. Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Feuerungsanlagen für die Erzeugung

von Wärme betrieben werden, sind vorwiegend zum Schutz vor Feinstaub als

Brennstoffe nur Erdgas oder Heizöl EL schwefelarm zulässig. Die Verwendung

anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme

von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des

eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL schwefelarm

sind.
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Koordinatenbezugssystem: ETRS 89

Sonstige Festsetzungen

7. Die festgesetzte Fläche A ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der

Allgemeinheit zu belasten.

8. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Werbeanlagen nur an der Stätte der

Leistung zulässig. Wechselndes oder bewegtes Licht für Werbeanlagen ist unzulässig.

9. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen

und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des

Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.
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